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Stellungnahme zur Denkmalschutzgesetznovelle 

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gibt zur Novelle des 

Denkmalschutzgesetzes folgende Stellungnahme ab: 

1.) In § 10 Abs. 8 wird vorgeschlagen, die Formulierung " . . . . . die 

Verwendung von Metallsuchgeräten" durch "und sonstigen geophysi­

kalischen Prospektionseinrichtungen . . . .  " zu ergänzen. Dies scheint 

dem Sinne der Novelle entsprechend zweckmäßig zu sein, da es zahl­

reiche nicht als Metallsuchgeräte bezeichnete Instrumente gibt, 

die einschlägig verwendet werden könnten. 

2.) Unbeschadet der in § 10 Abs. 8 vorgesehenen Bewilligungspflicht 

sind Arbeiten zur Erkundung geologischer Untergrundstrukturen, 

zur geophysikalischen Landesaufnahme und zum Studium geodyna­

mischer Vorgänge wie bisher von jeder Bewilligungspflicht aus­

zunehmen. 

(Univ. -Prof. Dr. Peter Steinhauser) 
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